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11. Änderung

Bebauungsplan Nr. 010
"In der Dehne"

.... Ausfertigung

Gewerbegebiete

sonstige Sondergebiete
LebensmitteleinzelhandelLebensmitteleinzelhandel

Geschossflächenzahl, Höchstmaß

Grundfllächenzahl, Höchstmaß 
(s. textl. Festsetzungen 2.1 bis 2.4)

Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen
zu Gunsten der Ver- und Entsorgungsträger

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereichs der Bebauungsplanänderung

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(s. textl. Fetsetzung 4.2)

Schmutz- und Regewasserkanäle, DN 250, unterirdisch
nachrichtliche Darstellung

Straßenverkehrsflächen

Bereich ohne Ein- Ausfahrt

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Bebauungspläne Nr. 10
"In den Pellenäckern" und Nr. 035 "Eisenhufe" (nachrichtliche Darstellung)

Abgrenzung unterschiedlicher

Vollgeschosse, als Höchstmaß

Oberkante der Gebäude, als Höchstmaß 
(s. textl. Festsetzung 2.5)

Nutzungsbeschränkung oder
Vorkehrungen zum Schutz gegen
schädliche Umwelteinwirkungen

Lärmpegelbereiche
(s. textl. Festsetzung 5.2.)

Grenzisophone zwischen Lärmpegelbereiche
III, IV  (60/70 dB(A)) (s. textl. Festsetzung 5.2.)

Flächenkennzeichnung zu vorgenannten Punkt 7. 5.1.1
s. textl. Festsetzung 5.1. Schallschutz

abweichende Bauweise
(s. textl. Festsetzungen 3.1)
Baulinie
(s. textl. Festsetzung 3.2)

Baugrenze
(s. textl. Festsetzung 3.3)

Nutzung (Maß der baulichen Nutzung)

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenzen
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mit Überplanung und Aufhebung von Teilflächen 
der Bebauungspläne 

Nr. 10 „In den Pellenäckern" und Nr. 035 "Eisenhufe"

Vorgenannte Immissionsorte sind im nachfolgenden Plan (maßstabslos verkleinert) 
dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Die Emissionskontingente können am Tage nur beansprucht werden, sofern hier-
durch in angrenzenden GE-Gebieten keine Immissionsrichtwertüberschreitung her-
vorgerufen wird. Bei einem „ausnahmsweise zulässigen Wohnen“ hat hingegen der 
Wohnnutzungsantragsteller den schalltechnischen Nachweis zu führen, dass durch 
die Wohnnutzung immissionswirksame Schalleistungspegel für die Nachtzeit nicht 
begrenzt werden. 

Umverteilungen der immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegel 
können vorgenommen werden. Hierzu ist ein entsprechender schalltechnischer 
Nachweis unter Beachtung der in der Begründung zu entnehmenden Tabelle (vergl. 
dort Tabelle C des Schalltechnischen Gutachtens) vorz ulegen.  

Beim schalltechnischen Nachweis ist ggf. die „Unterteilung in Schallquellen“ nach 
DIN 18005 Abschn. 3.1 zu beachten 

 
5.2. Der Bereich des Gewerbegebietes GE 1 ist durch Verkehrsgeräusche von öffentli-

chen Verkehrsflächen vorbelastet. Zum Schutz der schutzwürdigen Räume (Wohn-
räume) werden Schallschutzmaßnahmen festgesetzt:  
Für Wohnräume ist der Orientierungswert gem. DIN 18005 Beibl. 1 (WA: 55/45 dB(A), 
MI: 60/50 dB(A) Tag/Nacht) einzuhalten. Ausnahmen hiervon sind nur in geringem 
Umfange möglich (maximal 1 dB(A) Abweichung). Bei Überschreitung des entspre-
chenden Orientierungswertes hat passiver Lärmschutz - nach DIN 4109 "Schall-
schutz im Hochbau“ - zu erfolgen.  

Passiver Lärmschutz:  

Es hat passiver Lärmschutz zu erfolgen und es sind die in den Bauflächengekenn-
zeichneten Lärmpegelbereiche zu beachten.  

Den aufgeführten Lärmpegelbereichen sind gem. DIN 4109 folgende „maßgebliche 
Außenlärmpegel“ zugeordnet:  

Lärmpegelbereich III IV 
Maßgeblicher Außen-
lärmpegel            dB(A) 

61 bis 65 
dB(A) 

66 bis 70 
dB(A) 

Schlafräume und Kinderzimmer sind mit Schallschutzfenstern mit schallgedämmten 
Lüftungsöffnungen zu versehen, sofern der erforderliche Luftaustausch gem. DIN 
1946-6 nicht anders sichergestellt wird. Weitere bauliche Ausführungen von Bautei-
len regeln sich nach der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ in der jeweils gültigen 
Fassung. 

 
Hinweise 
1. Im Planbereich befinden sich im Bereich der festgesetzten öffentlichen Verkehrsflä-

chen und privaten Grundstücksflächen Ver- und Entsorgungsleitungen. Diese Lei-
tungen sind bei Baumaßnahmen im Bestand zu sichern. Die Tiefbauarbeiten im Be-
reich der Leitungen sowie der Ausbau des Leitungsnetzes für das Gewerbegebiet 
sind frühzeitig, mindestens 4 Monate vor Baubeginn, mit den Versorgungsträgern 
abzustimmen. 

Leitungen im SO1-Gebiet müssen evtl. vor Baubeginn zu Lasten der Vorhabenträge-
rin umgelegt werden. Die Umlegung ist frühzeitig mit den Ver- und Entsorgungsträ-
gern abzustimmen.  

2. Die Löschwassergrundversorgung von 48 cbm/h kann über das Trinkwasserlei-
tungsnetz und gemeindliche Anlagen (Feuerlöschteich) sichergestellt werden. Der 
darüberhinausgehende Löschwasserbedarf ist objektbezogen durch den jeweiligen 
Vorhabenträger sicherzustellen.  

3. Pflanzmaßnahmen entlang der Bundesstraße sind frühzeitig mit dem Baulastträger 
abzustimmen. 

Textliche Festsetzungen  
1. Art der Baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB   

1.1. Im sonstigen Sondergebiet gem. § 11 BauNVO, mit der Zweckbestimmung Lebens-
mitteleinzelhandel, sind folgende Nutzungen zulässig: 

im SO 1-Gebiet Lebensmittelmärkte mit einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 
1.100 qm, 

im SO 2-Gebiet Lebensmittelmärkte mit einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 
2.800 qm, wobei der einzelne Markt eine Verkaufsfläche von 1.800 qm nicht über-
schreiten darf. 

1.2. In den GE-Gebieten werden gem. § 1 Abs. 6 BauNVO die Ausnahmen des § 8 Abs. 3 
Nr. 3 (Vergnügungsstätten) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauung splanes. 

In den GE-Gebieten werden gem. § 1 Abs. 9 BauNVO Lebensmitteleinzelhandelsbe-
triebe nicht zugelassen. 

Gemäß § 1 Abs. 5 u. 9 BauNVO ist in den GE-Gebieten der sonstige Einzelhandel nur 
für Betriebe und Unternehmen zulässig, wenn deren Unternehmensziel vorwiegend 
auf Produktion, Recycling oder Weiterverarbeitung, auf Werkstattbereich, Dienstleis-
tungen oder Versand- und Internethandel gerichtet ist. Verkaufs- und/ oder Ausstel-
lungsflächen müssen dabei mit den genannten gewerblichen Nutzungen eine im Zu-
sammenhang bestehende bauliche Nutzung bilden.  

2. Maß der Baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB   

2.1. Im SO 1-Gebiet ist eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) 
gem. § 19 Abs. 4, Satz 2, BauNVO um 0,05 zulässig, wenn diese Anlagen in wasser-
durchlässiger Bauweise (z. B. Schotterrasen, wassergebundene Decke, Rasenfugen-
pflaster, wasserdurchlässiges Pflaster (Ökopflaster) oder Pflaster mit mind. 12% Fu-
genanteil) erstellt werden. (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)  

2.2. Im SO 2-Gebiet ist eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) 
gem. § 19 Abs. 4, Satz 2, BauNVO um 0,15 zulässig, wenn mind. 2/3 davon mit Anla-
gen in wasserdurchlässiger Bauweise (z. B. Schotterrasen, wassergebundene Decke, 
Rasenfugenpflaster, wasserdurchlässiges Pflaster (Ökopflaster) oder Pflaster mit 
mind. 12% Fugenanteil) erstellt werden. (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)  

2.3. Im GE 2-Gebiet ist eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) 
gem. § 19 Abs. 4, Satz 2, BauNVO unzulässig. (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)  

2.4. Im GE 1-Gebiet ist eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) 
gem. § 19 Abs. 4, Satz 2, BauNVO um 0,2 zulässig. (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 

2.5. Die Oberkante der Gebäude (Oberkante Attika, First, bei Pultdächern der höchste 
Dachabschluss) darf im SO 1-Gebiet Im Bereich OK 1 eine Höhe von max. 311,0 m ü. 
NN (Normal Null) und im Bereich OK 2 ein Höhe von max. 307 m ü. NN nicht über-
schreiten. Die festgesetzte Gebäudehöhe darf mit untergeordneten technischen An-
lagen auf dem Dach bis zu einer Gesamtflächengröße von 100 qm um max. 2,0 m 
überschritten werden. (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)  

3. Bauweise, Baugrenzen, Baulinien gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB 
3.1. In den sonstigen Sondergebieten gilt die abweichende Bauweise (a) gem. § 22 Abs. 4 

BauNVO:   

 Zulässig sind Gebäude mit Gebäudelängen von über 50 m.  
 Im SO 1-Gebiet muss an die östliche Grundstücksgrenze (Baulinie) gebaut werden.  

3.2. An der festgesetzten Baulinie an der Ostseite des Sondergebietes SO 1 ist als Aus-
nahme ein Gebäuderücksprung zur nördlichen Baugrenze auf einer Länge von max. 6 
m und einer Tiefe von max. 6 m zulässig. (§ 31 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 2 Satz 
3 BauNVO). 

3.3. Im SO 1- und SO 2-Gebiet können die mit Baugrenzen festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksflächen jeweils einmal mit eingehausten oder überdachten Anlieferungs-
rampen (einschl. eines notwendigen Abstellraumes) mit einer Größe von max. 10 m x 
6 m sowie mit notwendigen Fluchttreppen überschritten werden. (Überschreitung der 
Baugrenze gem. § 23 Abs. 2 Satz 3 i. V. mit § 23 Abs. 2 Satz 3 BauNVO)  

4. Grünfestsetzungen, Festsetzungen zum Schutz des Bodens  
4.1. Im SO 1-Gebiet sind mind. 4 standortgerechte heimische Laubbäume 1. und/ oder 2. 

Ordnung zu pflanzen, wovon mind. 2 entlang der Grundstücksgrenze zur Straße „In 
der Dehne“ zu pflanzen sind. Die Pflanzungen sind vom jeweiligen Grundstücksei-
gentümer/-eigentümerin durchzuführen und dauerhaft zu unterhalten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 
25a BauGB) 

4.2. Im SO 2-Gebiet sind mind. 10 standortgerechte heimische Laubbäume 1. und/ oder 2. 
Ordnung zu pflanzen, wovon mind. 6 innerhalb der festgesetzten Fläche zum An-
pflanzen von Bäumen und Sträuchern und mind. 2 entlang der Straße „Lange Straße“ 
außerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern zu 
pflanzen sind. Die Pflanzungen sind vom jeweiligen Grundstückseigentümer/-
eigentümerin durchzuführen und dauerhaft zu unterhalten. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)  

4.3. Mind. 20 % der Flachdachfläche von Gebäuden mit Flachdächern, ist mit einer exten-
siven Dachbegrünung (oder hochwertiger) zu versehen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)  

4.4. Die Befestigung der Stellplätze in den SO-Gebieten ist nur mit einem versickerungs-
fähigen Pflasterbelag (z. B. Ökopflaster) oder einer vergleichbaren wasserdurchlässi-
gen Befestigung zulässig. (§ 1a Abs. 1 und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

5.  Schallschutz  
5.1. Die Sondergebiete (Kennzeichnung S 1 und S 2) und Gewerbegebiete (Kennzeich-

nung S 3) werden gem. § 1 (4) BauNVO gegliedert; betriebliche Nutzungen werden 
gem. § 1 (5) BauNVO wie folgt eingeschränkt bzw. die von ihnen hervorgerufenen 
Emissionen begrenzt: 
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgen-
den Tabelle angegebenen Emissionskontingente  LEKij nach DIN 45691 weder tags (6 
bis 22 Uhr) noch nachts (22 bis 6 Uhr) überschreiten.  

Emissionskontingente LIK,i,j in dB (A) für die relevanten Immissionsorte  

Teilfläche i> S 1 S 2 S 3 
Immissionsort j LEK,      LEK,  

tags    nachts  
LEK,      LEK,  
tags      nachts 

LEK,      LEK,  
tags      nachts  

2    Barteröder Straße 6A  63       44 59       41 64       56 
12  Wolfshof 5 63       36 64       50 65       55 
19  Barteröder Straße 14, unbebaut  63       36 61       48 62       47 
22  Lehmkuhlenweg 7 59       36 64       49 63       47 
24  Lehmkuhlenweg 2 51       42 55       43 64       46 
27  In der Dehne 10 64       50 65       49 68       55 
28  In der Dehne 6 68       46 67       54 71       60 
30  In der Dehne 2 68       48 64       54 72       59 
34  Vor der Steine 6 63       48 59       47 66       56 
41  Pellenäckern 4 59       48 63       46 64       55 
44  Pellenäckern 8 63       49 66       46 63       54 
55  Barteröder Straße 2 63       50 62       38 66       58 

OG = Obergeschoss  T eilfläche S = festgesetzte Flächen in den Gewerbegebieten  

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 4591: 2006-12, Abschnitt 5, wobei in den 
Gleichungen (6) und (7) LEKi durch LEKij zu ersetzen ist. 

Verletzung von Vorschriften 

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 11. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 010 „In 
der Dehne“ sind die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die Verletzung von Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie 
Mängel des Abwägungsvorgangs beim Zustandekommen der Bebauungsplanänderung nicht 
geltend gemacht worden. 

Dransfeld, den ....................   Der Stadtdirektor   Der Bürgermeister 
     

 
              

............................    ...............................  

Rechtsgrundlagen 
 Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung v. 23. September 2004 (BGBL. I Nr. 52 vom 

01.10.2004 S. 2414) zuletzt geändert am 15. Juli 2014 durch das Gesetz zur Einführung einer Länderöff-

nungsklausel zur Vorgabe von Mindestabständen zwischen Windenergieanlagen und zulässigen Nutzun-

gen (BGBl. I Nr. 30 vom 18.07.2014 S. 954)  

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 
(BGBL. I 1990 S. 132) zuletzt geändert am 11. Juni 2013 durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der In-
nenentwicklung in den Städten und Gemeinden und Fortentwicklung des Städtebaurechts (BGBl. I Nr. 29 
vom 20.06.2013 S. 1548)  

 Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) v. 18. Dezember 1990 (BGBL. I 1991 S.58) geändert am 
22. Juli 2011 durch Artikel 2 geändert am 22. Juli 2011 durch Artikel 1 des Gesetzes zur Förderung des Kli-
maschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden (BGBl. I Nr. 39 vom 29.07.2011 S. 1509)  

 
 

Präambel 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 i. V. m. § 1 Abs. 8  und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), 
des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)und der §§ 10 und 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) – alle genannten 
Rechtsvorschriften in der z. Zt. der Bekanntmachung geltenden Fassung - hat der Rat 
der Stadt Dransfeld die 11. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 010 „In der Dehne“ 
bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen als Satzung und die 
dazugehörige Begründung beschlossen. 
 
Gleichzeitig ordne ich die Bekanntmachung der Satzung im für die Stadt Dransfeld 
zuständigen Veröffentlichungsorgan an. 
 
Dransfeld, den 19.06.2015  
                                                                                Der Stadtdirektor     Der Bürgermeister 
                                                          
                                                      L.S.                     gez.  Gerls                         gez. Tobien  

__________________  ___________________ 
  

 
 

Verfahrensvermerke 
 
Planverfasser 

Die 11. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 010 „In der Dehne“ wurde ausgearbeitet vom Pla-
nungsbüro Bolli, Caroline-Schelling-Eck 15, 37085 Göttingen. 
 
Göttingen, den 21.07.2015 
 
 

Stempel    gez. Bolli 
 

         ....................... 
         Planverfasser 

 

Aufstellungsbeschluss 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Dransfeld hat in seiner Sitzung am 20.02.2013 die Aufstel-
lung der 11. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 010 „In der Dehne“ beschlossen.  
Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 09.04.2013 ortsüblich bekannt ge-
macht worden. 

Die Bebauungsplanänderung wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 2 BauGB auf-
gestellt. 
 
Dransfeld, den 19.06.2015 Der Stadtdirektor   Der Bürgermeister 
     

 
L.S.   gez. Gerls  gez. Tobien 

............................    ............................... 

 

1. Öffentliche Auslegung 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Dransfeld hat in seiner Sitzung am 20.10.2014 dem Ent-
wurf der 11. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 010 „In der Dehne“ und der Begründung zu-
gestimmt und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 27.10.2014 ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanänderung und der Begründung haben vom 03.11.2014 bis 
03.12.2014 gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
 
Dransfeld, den 19.06.2015 Der Stadtdirektor   Der Bürgermeister 
     

 
      L.S.    gez. Gerls  gez. Tobien 

............................    ............................... 
 

2. Öffentliche Auslegung 

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Dransfeld hat in seiner Sitzung am 07.01.2015 dem geän-
derten Entwurf der 11. Änderung des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und 
seine erneute öffentliche Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen. Dabei wurde be-
stimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten und ergänzten Teilen abgegeben werden 
können. Die Dauer der Frist wurde gem. § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB auf 14 Tage verkürzt. Ort und 
Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 09.01.2015 ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Entwurf der 11. Änderung des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 16.01.2015 
bis 30.01.2015 gem. § 4a Abs. 3 i. V. mit § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange im Sinne von § 4a Abs. 3 
Satz 4 BauGB wurde mit Schreiben vom 13.01.2015 Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 
30.01.2015 gegeben. 
 
Dransfeld, den 19.06.2015 Der Stadtdirektor   Der Bürgermeister 
     

 
      L.S.   gez. Gerls  gez. Tobien 

............................    ............................... 

 

Satzungsbeschluss 

Der Rat der Stadt Dransfeld hat die 11. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 010 „In der Dehne“ 
nach Prüfung der gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Anregungen in seiner 
Sitzung am 18.03.2015 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen. 
 
Dransfeld, den 19.06.2015 Der Stadtdirektor   Der Bürgermeister 
     

 
      L.S.    gez. Gerls  gez. Tobien 

............................    ............................... 

 

Bekanntmachung und Inkrafttreten 

Der Beschluss der 11. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 010 „In der Dehne“ als Satzung ist 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB am  16.07.2015 im Amtsblatt des Landkreises Göttingen bekannt ge-
macht worden. Mit der Bekanntmachung ist die Bebauungsplanänderung in Kraft getreten. 

Mit Rechtskraft dieser Bebauungsplanänderung werden die Teilflächen der Bebauungspläne 
Nr. 10 „In den Pellenäckern" und Nr. 035 "Eisenhufe", die im Geltungsbereich dieses Bebau-
ungsplanes liegen, aufgehoben. 
 
Dransfeld, den 20.07.2015 Der Stadtdirektor   Der Bürgermeister 
     

 
      L.S.    gez. Gerls  gez. Tobien 

............................    ............................... 
 

Planunterlage 

Kartengrundlage: Gauß-Krüger System, Liegenschaftskarte 100,  Maßstab 1:500 
Stand:   20.11.2013  

Angefertigt durch Vermessung Dr. Fleischer, 
Herzberger Landstraße 60, 37085 Göttingen 

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebau-
lich bedeutsamen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 
20.11.2013). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geo-
metrisch einwandfrei. 
Eine Übertragbarkeit der neuzubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 

Göttingen, den 22.07.2015  
 

 L.S.      gez. Rink 
........................................ 

  öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur 
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